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Auf die schriftliche Anfrage der Abgeordneten Helmut Haigermoser und Ge
nossen vom 15. Juni 1989, Nr. 3972/J, betreffend Verwaltungserschwer
nisse durch die Steuerreform, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zu 1. und 2.: 

Im Hinblick auf die Ausführungen in der Einleitung der Anfrage möchte 
ich festhalten, daß nach Auffassung des überwiegenden Teiles der Steuer
zahler die im Arbeitsübereinkommen der Regierungsparteien erklärte Ziel
setzung der Steuerreform durchaus erreicht wurde. 

Es liegt in der Natur der Sache, daß die Umsetzung der im Rahmen dieser 
umfassenden Steuerreform gesetzten legistischen Maßnahmen in der Ein
führungsphase vor allem in jenen Einzelbereichen nicht problemlos ver
lief, in denen bisher geltende Ausnahmeregelungen eingeschränkt bzw. 
systemneue Regelungen geschaffen wurden. Bei Betrachtung des Gesamter
gebnisses der Steuerreform kann aber weder von einem vermehrten Bürokra
tieaufwand noch von einer Fehlentwicklung die Rede sein. 
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Zu 3. bis 5.: 

In Anbetracht der während der Einführungsphase der neuen einkommen
steuerlichen Vorschriften bekannt gewordenen Probleme hat das Bundesmi
nisterium für Finanzen im Juni dieses Jahres Richtlinien für die Lohn
verrechnung 1989 erlassen, in denen bestehende Zweifelsfragen geklärt 
und die diesbezüglich geltenden Rechtsvorschriften anhand von Beispielen 
ausführlich erläutert werden. Es kann daher in Hinkunft eine weitestge
hend problemlose Umsetzung der Einkommensteuerreform erwartet werden, 
sodaß es aus derzeitiger Sicht keiner grundlegenden legistischen "Repa
raturmaßnahmen" bedarf. 
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